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 Veröffentlicht am 07.03.1957

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Berufsp2ichtverletzung und Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes durch Mitwirken an der Abfassung

eines Briefes, in dem der Adressat zur Annahme eines Vergleichsanbotes durch den Hinweis veranlaßt werden sollte,

daß das Finanzamt sich bei Weiterführung des Prozesses für seine gesamten Einnahmen der letzten Jahre interessieren

werde.
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